
Anlage 5

2.2   Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind die in Gewerbe- und Industriegebieten aus- 

        nahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

        sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nicht zulässig. Dies gilt nicht für 

        das an die Ortslage Fühlingen nördlich der Straße Am Kutzpfädchen grenzen- 

        de Gewerbegebiet. 

 


